


Bestätigung der Unterweisung nach § 4 der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“
Unterweisungsinhalt: Manuelle Sortierung von Schrott
	Unternehmen:
	

	Durchgeführt von:
	

	Durchgeführt am:
	



	Unterweisungsinhalte (insbesondere Gefährdungen, Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz):
Sortierarbeiten nur von gesichertem Standplatz aus durchführen, keine Schrotthaufen besteigen
ausreichend Abstand beim Herausziehen von Schrottteilen einhalten – Schrott kann in Bewegung geraten
keine großen Kräfte beim Ziehen von Schrottteilen ausüben – Schrott kann scharfkantig sein
als Fußgängerin und Fußgänger auf Bagger und andere Geräte auf dem Platz achten; Blick- oder Funkkontakt mit dem Fahrpersonal der Geräte aufnehmen
Hohlkörper sorgsam zur Seite legen
aufgefundene Sprengkörper nicht anfassen; Führungskraft informieren
bei Trennarbeiten (Schrottzerkleinerung) beachten, dass abgetrennte Schrottteile herabfallen können
Sortierarbeiten per Hand nicht im Gefahrenbereich/Schwenkbereich des Baggers durchführen, sondern warten, bis der Bagger ausreichend weit entfernt ist oder Schwenk- und Transportvorgänge nicht stattfinden
Werfen von Schrottteilen aus großer Höhe und über größere Entfernungen wegen der Lärmerzeugung vermeiden
Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe (Lederhandschuhe) beim manuellen Sortieren tragen
Schutzhelm tragen
geeignete Arbeitskleidung tragen (lange Arbeitshose und langärmlige Arbeitsjacke)
Warnweste tragen
bei Arbeiten mit dem Winkelschleifer Schutzbrille tragen
beim Abwerfen von Schrott und bei Trennarbeiten mit Winkelschleifer Gehörschutz tragen
[bookmark: _GoBack]bei Störungen die aufsichtsführende Person informieren


Name und Unterschrift der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich an der Unterweisung teilgenommen und den Inhalt verstanden habe.
	Name, Vorname, Unterschrift
	Name, Vorname, Unterschrift

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Bemerkungen:
	

	
	

	Unterschrift der unterweisenden Person
	Geschäftsleitung z.Kt.





Die Unterweisungsinhalte müssen an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden.	Stand: 09/2020
